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1. Öffnungszeiten 

Unsere Kindertagesstätte „Spatzennest“ ist von 6.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.  

Während der Schulzeiten ist der Hort von 6.00 bis 8.00 Uhr (Frühhort) und von 11.00 - 16.30 

Uhr geöffnet. In den Schulferien gelten für den Hort die gleichen Öffnungszeiten, wie für den 

Kindergarten und die Krippe. 
 

2.  Bringen und Abholen der Kinder 

Kindergarten und Krippe:  

Bringen: von 6.00 bis 8.00 Uhr (mit Frühstück), von 8.30 bis 9.00 Uhr (Frühstück zu Hause) 

Abholen: von 11.00 bis 12.00 Uhr (Mittagskind), nach der Mittagsruhe von 14.00 bis 16.30 Uhr. 
 

Hort: 

Die Frühhortkinder kommen zwischen 6.00 und 7.30 Uhr in die Einrichtung und werden von 

einer pädagogischen Fachkraft in die Schule zum Unterricht gebracht. Nach dem Unterricht 

beginnt die Betreuungszeit im Hort - frühestens ab 11.00 Uhr. Eine Abholung ist nach Unter-

richtsschluss bzw. in den Ferien jederzeit möglich.  
 

Buskinder werden von einer Mitarbeiterin der Kindertagesstätte oder vom Busbegleiter zum 

Bus gebracht bzw. vom Bus abgeholt.  
 

3. Aufsichtspflicht 

Die pädagogischen Fachkräfte sind während der gesamten Öffnungszeiten für die ihnen anver-

trauten Kinder verantwortlich. Die Aufsicht beginnt mit der Begrüßung des Kindes und endet 

mit der Verabschiedung. Werden die Kinder von anderen, nicht sorgeberechtigten Personen 

abgeholt, ist ein schriftliches Einverständnis durch die Personensorgeberechtigten vorzulegen.  
 

Für das alleine nach Hause gehen bzw. das Abholen durch Geschwisterkinder gelten spezielle 

Regeln und Altersbegrenzungen (siehe Konzeption).  
 

4.  Krankheit und Fehltage der Kinder 

Kinder sind bis 08.00 Uhr in der Einrichtung abzumelden, wenn sie die Einrichtung an dem ent-

sprechenden Tag nicht besuchen. 
 

In Krankheitsfällen ist das Kind zu Hause zu behalten. Ist das Kind an einer ansteckenden 

Krankheit erkrankt, muss das nach dem Infektionsschutzgesetz unverzüglich der Leiterin ge-

meldet werden (z.B. Mumps, Windpocken, Röteln, u.a.). Das betrifft auch den Befall von Läu-

sen. Vor Wiederaufnahme in die Kindertagesstätte ist ein schriftliches ärztliches Einverständnis 

erforderlich. Diese ärztliche Bescheinigung ist auch bei Wiederaufnahme nach Ausweisung des 
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kranken Kindes durch die Erzieherin notwendig.  
 

In der Kindereinrichtung werden den Kindern grundsätzlich keine Medikamente von den Erzie-

herinnen verabreicht.  
 

5. Schließzeiten 

Unsere Einrichtung hat jährlich folgende Schließzeiten: Brückentage (z.B. Freitag nach Christi 

Himmelfahrt), 2 Wochen während der Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr, 2 

flexible, pädagogische Tage für die Weiterbildung des Personals). 
 

Die Schließtage und an welchen Tagen die Möglichkeit besteht, einen Antrag auf Notbetreuung 

zu stellen, werden zu Schuljahresbeginn mitgeteilt. 
 

6. Urlaub 

Jedes Kind hat ein Recht auf zwei zusammenhängende Wochen Urlaub pro Jahr. 
 

7. Betreuungszeiten und mögliche Zusatzkosten 

Im Vertrag sind die vereinbarten täglichen Betreuungsstunden festgeschrieben. Bei Überschrei-

tung der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit (z.B. Ferien Hort) und bei Überschreitung der 

Öffnungszeiten entstehen Zusatzkosten. 
 

8. Mitwirkung der Eltern 

Die Personensorgeberechtigten wirken durch die Elternversammlung und den Elternbeirat bei 

der Erfüllung der Aufgaben der Kindertagesstätte „Spatzennest“ mit. 
 

Änderungen von Adressen oder Telefonnummern sind unverzüglich mitzuteilen, um die Er-

reichbarkeit der Eltern im Notfall zu gewährleisten. 
 

Informationen oder Hinweise an den Aushängen der Einrichtung sind selbständig zu beachten 

und zu lesen. 
 

9. Ordnung und Sauberkeit 

Gruppenräume, sowie Waschräume, Schlafraum der Krippe und die Turnhalle sind ohne Stra-

ßenschuhe zu betreten. Das Betreten der oben genannten Räume ist ohne die Anwesenheit 

eines Erziehers nicht gestattet.  
 

In den Garderoben achten bitte die Eltern mit auf die Sauberkeit und Ordnung.  

 
 

10. Sicherheit 
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Es ist darauf Acht zu geben, die gekennzeichneten Türen geschlossen zu halten.  

Das Eingangstor ist nach Betreten und Verlassen des Geländes stets zu schließen. 
 

Wir empfehlen praktische, der Witterung entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk. 

Wechselwäsche ist bereit zu stellen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen bei Ihrem 

Kind auf das Tragen von Halsketten, lange Ohrringe, Fingerringe, Hosenträger, Kordeln oder 

Clogs zu verzichten. Die Verantwortung wegen der erhöhten Verletzungsgefahr tragen die El-

tern. 
 

Bei Havarien, Alarm oder entsprechenden Übungen haben alle Personen sofort das Gebäude 

zu verlassen.  
 

Das Rauchen, der Konsum von Alkohol und illegalen Drogen, der Umgang mit offenem Feuer, 

das Mitbringen von Waffen, spitzen bzw. Scharfen Gegenständen und Tieren sind auf dem ge-

samten Gelände strengstens untersagt. Ausnahme: Tiere die für Veranstaltungen und Projek-

ten genutzt werden (Sondergenehmigung durch die Leitung notwendig). 
 

Das Spielgelände der Einrichtung ist nicht öffentlich. Kinder, die keiner vertraglichen Betreuung 

unterliegen sind demzufolge nicht versichert. 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Betreten des Spielplatzes verboten (Ausnahme: von der 

Einrichtung selbst organisierte Veranstaltungen). 
 

11. Haftung 

Für den Verlust oder das Verwechseln von Bekleidung und anderen persönlichen Dingen der 

Kinder wird keine Haftung übernommen. Um Verwechslungen vorzubeugen, kennzeichnen Sie 

bitte die Kleidung und die mitgebrachten Gegenstände mit dem Namen ihres Kindes. Eltern 

haften selbst für die Garderobe und ihre Taschen/Rucksäcke sowie sonstigen persönlichen 

Gegenstände (z.B. auch die in Kinderwagen aufbewahrten Dinge).  
 

Für nicht ordnungsgemäß angeschlossene Fahrräder, Laufräder, Roller etc. wird keine Haftung 

übernommen.  
 

Jegliche eingetretene Sachbeschädigung ist dem Personal unverzüglich zu melden.  

 

 

 Leiterin der Kindertagesstätte „Spatzennest“ 

 


